
3 Wirkung der steuerfreien Aufwandsentschädigungen

3  Wirkung der steuerfreien Aufwandsentschädigungen 

1Mit den steuerfreien Entschädigungen nach Nr. 2 sind alle Aufwendungen, die mit einer ehrenamtlichen 
Tätigkeit im Sinn der Nr. 2 zusammenhängen, mit Ausnahme der Aufwendungen für Dienstreisen, 
abgegolten. 2Es bleibt den Steuerpflichtigen unbenommen, ihre tatsächlichen Aufwendungen, soweit sie 
nicht Kosten der Lebensführung sind, die ihre wirtschaftliche oder gesellschaftliche Stellung mit sich bringt, 
gegenüber dem Finanzamt nachzuweisen oder glaubhaft zu machen. 3In diesem Falle können die 
tatsächlichen Aufwendungen insoweit, als sie die steuerfreien Entschädigungen übersteigen, als 
Werbungskosten berücksichtigt werden.


